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Praxis & Team

Masern werden durch Viren ausgelöst und kommen welt-
weit vor. Sie sind hoch ansteckend. Eine Masern-Infektion 

ist keine harmlose Krankheit, denn bei etwa jedem zehnten Be-
troffenen treten Komplikationen auf. In Deutschland ist die Häu-
figkeit von Masern-Erkrankungen durch Impfungen stark zurück-
gegangen. Trotzdem kommt es immer wieder zu Häufungen von 
Krankheitsfällen bei ungeschützten Personen. Dabei trifft es auch 
Jugendliche und junge Erwachsene; von einer Kinderkrankheit 
kann man also nicht sprechen. Die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung mahnt daher: Besonders in diesen Altersgruppen 
müssen noch mehr Menschen geimpft werden, um die Masern in 
Deutschland auszurotten. 

Impfpflicht für das gesamte Praxisteam

Alle Personen, die in einer Zahnarztpraxis oder anderen zahnme-
dizinischen Einrichtungen tätig sind und nach dem 31.12.1970 
geboren wurden, müssen bis spätestens zum 31.12.2021 die 
Impfungen nachweisen, Praxisinhaber sowie Auszubildende, Prak-
tikanten oder sonstige Tätige eingeschlossen – auch wenn sie kei-
nen direkten Kontakt zu Patienten haben.
Personal, das seit dem 01.03.2020 eingestellt worden ist, muss 
einen Impfschutz gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission am Robert Koch-Institut (STIKO) bzw. Immunität ge-
gen Masern nachweisen. Als Nachweis gilt der Impfpass oder eine 
ärztliche Impfbescheinigung. Ausgenommen von dieser Regel sind 
nur Personen, die wegen einer medizinischen Kontraindikation 

nicht geimpft werden können. Das gilt auch für Personen, die die 
Krankheit bereits nachgewiesenermaßen durchlitten haben.

Impfverweigerern droht Bußgeld

Überprüfen Sie den vollständigen Impfschutz, d. h. zwei Impfun-
gen sind im Impfpass vermerkt. Fehlt der Nachweis, kann laut 
Masernschutzgesetz das Gesundheitsamt ein Bußgeld von bis zu 
2.500 Euro verhängen, sowohl gegen den Impfverweigerer als 
auch gegen den Arbeitgeber. 

Referat Praxisführung der ZÄK Berlin

Masernschutzgesetz 

Masern-Impfung 
bis zum 31.12. nachweisen
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Das Präventivprogramm gegen Ausbil-
dungsabbrüche „Stay in!“ sucht Men-
torinnen und Mentoren. Das Projekt 
wird im Rahmen des Landesprogramms 
Mentoring von der Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales geför-
dert.

Eine Berufsausbildung erfolgreich ab-
zuschließen, ist nicht so leicht. Stay in! 
stärkt mit seinem Mentoring-Programm 
Auszubildende durch langfristige und 
individuelle Begleitung und ermöglicht 
so einen erfolgreichen Ausbildungsab-
schluss.

• Werden Sie Mentorin oder Mentor!

• Bringen Sie Ihre Lebenserfahrung,  
Ihr Verständnis und Know-how ein 
für eine neue Generation innovativer, 
selbstbewusster, kreativer Fachkräfte  
im Gesundheitswesen! 

• Begleiten Sie zukünftige Fachkräfte  
und unterstützen sie auf ihrem Weg!

• Teilen Sie ganz direkt und persönlich  
Ihr fachliches Wissen und Ihre Lebens-
erfahrung!

Sie werden fachlich unterstützt in Vorbe-
reitungsworkshops, freiwilligen Fortbildun-

gen und Supervision. Sie tauschen sich in 
regelmäßigen Treffen mit anderen Ehren-
amtlichen aus. Mit Ihrem Mentee verein-
baren Sie zeitlich und örtlich flexibel indi-
viduelle Treffen.

Sie haben Interesse, ehrenamtliche/r  
Mentorin oder Mentor zu werden?

Dann melden Sie sich bei: 
Anne Keller, Telefon 030 – 264 762 31,  
E-Mail: anne.keller@jsd.de
Weitere Infos: www.jsd.de/die-wille
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Gegen Ausbildungsabbrüche

Präventivprogramm sucht Mentoren


